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Bundesministerium für Finanzen 
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Entwurf eines Katastrophenfonds­
gesetzes 1985; 

Begutachtungsverfahren 

Klappe 6463 Durchwahl 

~ ;e~~~~!}.=~~J~~~ 
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Das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz nimmt 

Bezug auf die do. Note vom 10.9.1984, Zl. 60 05 02/1-11/11/84, 

und teilt hiezu mit, daß das im Entwurf vorliegende Bundes­

gesetz über die Förderung von Maßnahmen zur Vorbeugung und 

Beseitigung von Katastrophenschäden (Katastrophenfondsge-

setz 1985) im Hinblick auf seine §§ 4 und 5 Abs. 2 den In­

tentionen des ho. Ressorts betreffend eine Aufstockung des 

Umweltfonds entspricht. 

In diesem Zusammenhang darf das Bundesministerium für Ge­

sundheit und Umweltschutz die Aufnahme einer Bestimmung 

anregen, wonach aus dem Budget des Katastrophenfonds auch 

Mittel für die sofort notwendige Behebung von Umweltschäden, 

wie insbesondere Grundwasserverseuchungen größeren Ausmaßes, 

bei denen ein Verursacher nicht gefunden oder herangezogen 

werden kann, bereitgestellt werden sollen. 

In diesem Sinne wird vorgeschlagen, § 3 Abs. 1 Z 1 etwa 

wie folgt zu ergänzen: 
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"1. Für die zusätzliche Finanzierung von Maßnahmen im 

Vermögen des Bundes, der Länder und der Gemeinden, sowie 

für Schäden in diesem Vermögen, die durch die sofort er­

forderliche Behebung von katastrophalen Umweltschäden, wie 

insbesondere Grundwasserverseuchungen größeren Ausmaßes, bei 

denen ein Verursacher nicht sofort gefunden oder herange­

zogen werden kann, entstehen, soweit derartige Maßnahmen 

nicht aus Mitteln des Wasserwirtschaftsfonds finanziert wer-

den können." 

Für den Bundesminister: 

Für die Richtigkeit 
~ Ausfertigung: 

( ,/, ~ (l , 
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H a vIa s e k 
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REPU8l1K ÖSTERREICH 
" 8undesministeriurn 

für Gesundheit und Umweltschutz 
lOJO_Wlen,_Stubenrlng 1 

Zl. IV-441.165/1-2/84 

2uf 

H a via s e k 

Für die Richtigkeit 

q: 2~:;:~~ng: 

des Dun-

1961, 21. 

lie~6n 

Wien, am 15.0ktober 1984 

, , 
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